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Homosexualität uncl Stra.fgesetzgeber. 
· Von Professor Dr. Ernst Hafter in Zürich. 

I. 
Die langsam fortschreitende Beratung des schweizerischen 

ßt.rafgE:isetzbuches im Nationalrat zeigt nur vereinze1te Höhe~ 
punkte der Diskussion. Sie setzte lebhaft ein bei den Fragen; 
deren Problematik von vornherein feststand: bei der Todes~ 
strafe, bei der Umgrenzung. der straflosen Abtreibung (Art. 107) 
und - in den Beratungen vom März 1929 .,- bei der Behandlung 
des Art. 169, .der die ((widernatürliche Unzucht)) unter Strafe 
stellt. Schon in der national:rätlichen Kommission waren .hier 
die Meinungen geteilt. Die Mehrheit stellte sich ~uf denBoden 
des bundesrätlichen Entwurfs, der homosexuelle Betätigung als 
solche straffrei lässt und nur in bestimmten qualifizierten Fällen 
Strafe androht. Eine Minderh~it hatte dagegen den AnÜag vdt~ 
gelegt, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten 1) jede gleiche 
geschlechtliche unzüchtige Handlung zu bestrafen. 

Der Gang der Beratung zeigte das Bild.· allergrösster 
Unsicherheit (Stenogr; Bulletin, Nationalra.t, :Frühjahrssession 
1929, 166Jf.): Scharf standen die Anschauunge,n gegeneinander: 
Auf der einen Seite wurden die homosexuellen Beziehungen als 
ein das Volk zut Entartung führendes Laste~, als eiti ·gemein~ 
gefährliches Vergehen gekennzeichnet, dein das Strafgesetz eine 
Schrank~ setzen muss ( Grünenfelder, a. a. ö. 170 ft, 18Tt u. a} 
Auf der andern,Seite wurde aur·da:s.Naturgegebene.eine/bo~o-
sexuellen Veranlagung hingewiesen, der gegenüber 'eine · Be-

1 )Nachträgliche Änder~ng gemäss einem Antrag Hoppeler: AndrQhung 
von Gefängnis schlechthin für die nicht qualifizierten Fälle. · ' 
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strafung widersinnig und völlig zwecklos erscheint (Borella, , 
Huber, auch de Muralt, a. a~. 0. 180. ff., J 93). Noch. eine weitere 
Auffassung kam zur Geltung: Naturgegebenheit und .trotzdem 
Aufstellen. einer. 'iltrafges.etzliche,p Schranke,. wobei.· der Redner 
(Bundesrat Häberlin, a. a. 0. 186) die Frage aufwarf, ob.man 
nicht dem Anormalen, der nicht in normaler Weise seine ge-
schlechtHche Befriedigung finden könne, zumuten dürfe, .auch 
auf die anormale Befriedigung zu · verzichfen. 

Endlich wurde eine Mittellösung versucht. Bie ging dahin, 
nicht jeden sexuellen Verkehr zwischen Personen des .gleichen 
Geschlechts, sondern zunächst nur die « beischlafähnlichen 
Handlungemi unter Strafo zu. stellen, d~nn aber mit ein'er 
~rhöhten Strafe - Gefängnis nicht unter einem Monat . d.en-
jenigen z:ti bedrohen, der mit einer minderjährigen Person des-
selben Geschlechts «eine unzüchtige Handlung)) vornimmt 
(Seiler, a .. a. O. 191 ff.); · · · 

Die Unklarheit der aus den Beratungen entstandenen Lage 
fiihrten den Rat schliesslich zu .dem z;utreffenden Beschluss, den 
Art. 169 an die Kommissj.on zurückzuweisen. Sie .wird von 
neuem das Problem von Grund aus durcharbeiten müssen. 
Irgendeine Bindung hat ih:r der Rat nicht auf den. Weg ge-
geben. 

II. 
Ich habe, in möglichster Zusammendrängung, die bis-

herigB parlamentarische Beratung des. Art. 169 . wiederzugeben 
versucht. Sie ist ein eindrucksvoller Beweis für die gesetz-
geberische Unabgeklärtheit der Frage, eine Unabgeklärtheit, 
die letzten Endes darauf zurückzuführen ist, dass. hier die Er-
kenntnis und die zutreffende Wertung der Tatsachen., zu .denen 
der Gesetzgeber Stellung nehmen muss, mit .. ganz · besondern 
Schwierigkeiten verknüpft ist. 

Dainit .~ und na.ch meiner Überzeugung nicht etwa mit 
einer kt!. pitalen •Verschiedenheit· der ethischen Anschauungen 
erklären sich, auch in den geltenden Rechten, die grossen Unter~ 
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schiede in der Behandlung d~rJiö:m,pSe:Xualität. Ich kann>hiet 
nicht eine Rechtsvergleichung auf breiter Grm1dlage durchführen;· 
.Aber auch scµon ein,e klernere Auswahl von •Daten zeigt deutlich 
genug Verschiedenheit und Unsicherheit. der gesl')tzlichen 
Lös1mgeh.. . . 

. Es entspricht <ler frartzösisoh~rechtlichen Auffassung, dass, 
von dem Fa.H der Erregung öffentlicnen Ärgernisses abgesehen, 
nur der Eirigriff in d.ie geschlechtliche F:reiheit einer andern 
ferson strafbar sein soll.. Die widern1J,türliche Unz~cht, soweit 
sie nicht mit Gewaltanwendung,. Verführung,· Autoritäts:m,iss~ 
brauch verbunden ist und sich nicht·· gegen Kind.er riebt.et,. 
bleibt daher straflos. Die vorn französischen Recht beein-
flusst~:n Gesetzgebrmgen . vertreten. diese Anschauung: .. Belgien, 
Italien, Spanien...,..... abw.ei<:iherid jedoch Art. 298 des spanischen 
l\:(ilitäl"strafgeset:zbuche:r -, Portugal, Rumänien,. die südame-. 
rikanischen Staaten, Japan. Der italienische ·Vorentwurf von 
l92't sieht jetzt. allerdings die Strafbarkeit gleichgeschlechtlicher 
Unzuchtshandlungen vor,· «wenn durckdie. Tat ei11 öffentliches 
Ärgernis entsteht)) (Art. 528). Auch Waadt~ Wallis, ,Genf uncl. 
Tessin lassen den. homosexueMen Verkehr afa solchen<stra:l1os. 
Tessin (Art. 294 § .1) straft nur die widern~tiirliche U~zucht mit 

· Kindern von 12~15 Jahren. Graubünden.(§ l3fi) erklärt wider-
natü:rliche. Unzucht für strafbar, «insöfern d1;1,rüber. geklagt 
.oder öffentliches Ärgernis dadttrch gegeben wirdn .und fügt dann 
die eigenartige Klausel.hinzu: «Ist aber eine sofohe Handlung 
ndch picl:itxuchbar ge"7orden, so mag sich der Richter darauf 
beschränken, bestmögliche Vorsorge .zu. treffen, .um öffentliches. 
Ärgernis und die Wiederholung einer .solchen Handlung zu ver-
hüten. ii 

Die .Mehrzahl der heute. noch geltenden schweizerischen 
J{,etihte h.at sich dagegen föl" die S.traföarkeit der widernatür-
.lichen. Unzucht·,schlechthin.entschieden. Freilich. in sehr··v~r: 
schied.enen Formen: 

Einige Re(}nt~; z. B. Luzern § 119, Aargau § 96, gehen so 
weit, dass,sie jede unm1,türliche Befriedigung des Geschlechts-
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triebes mit einem Menschen (oder .mit Tieren), also nicht nur 
die Homosexualität, Unter. Strafe stellen. Dem Gesetzestext 
nach gehören auch Bern Art. 162 und Zürich § 126 zu dieser 
Gruppe. Beide Rechte erklären .denjenigen, der widernatürliche 
Unzucht treibt, s.chlechthin für strafbar. Die gerichtliche Praxis, 
auf die noch hing~wiesen werden soll, hat jedoch den Tatbestand, 
namentlich in Zürich, stark eingeschränkt. 
· Zahlreiche Gesetze in der Schweiz, z. B. Glarus § 83, 

Solothurn § 104, bedrohen nur die gleichgeschlechtliche Unzucht 
zwischen Männern. Auf diesem Standpunkt. stehen auch das 
deutsche StGB § 175 und der fo dieser Frage vielerörterte 
deutsche Entwurf von 1927, § .296. 

In neuem Gesetzen und· ·Entwürfen lässt sich hingegen 
deutlich die Tendenz erkennen, die gleichgeschlechtliche Un-
zucht nicht mehr als solche, sondern nur in bestimmten quali-
fizierten Fällen für strafbar zu erklären. Baselstadt hat in der 
Novelle von 1919 (§ 93 II und III) im wesentlichen die Lösung des 
schweizerischen Entwurfes übernommen: mündige Person als 
Täter .gegenüber einer unmündigen Person des gleichen Ge, 
schfächtes und ferner geweFbsmässige Verübung gleichgeschlecht~ 
licher unzüchtiger .. Handlungen. Das holländische StGB (No~ 
velle von 1911 Art. '248bis), die dänischen, norwegischen, finn-
ländischen serbischen und tschechoslowakischen Entwürfe sehen 

. ' . 
übereinstimmend davon ab, den gleichgeschlechtlichen Verkehr 
als solchen zu· bestrafen. Sie betonen dagegen durchgehend den 
Jugendschutz und kriminalisieren. teilweise auch die homo-
sexuelle Prostitution 1). 

1) Ausführlichere Hinweise auf die Gesetzgebungen bei Hirschfeld, 
Die Homosexualität des Mannes und des Weibes (1914) 842 ff. Vgl. ferner 
Mittermaier Behandlung wichtiger Fragen der Strafrechtsreform, Anlage I 
zum deutschen StGB.·Entwurf 1927, 104 ff.; Derselbe, in Vergleichende Dar-
stellung des deutschen und ausländisöhen Strafrechts, Besonderer Teil .4 
147 ff. (Material bis 1906). zu.den schweizerischen R~chten Stoos~, S~hwei-
zerische Strafgesetzbücher (1890) 442 ff. und Grundzüge d~s schwe1zer1schen 
Strafrechts 2 (1893) 262 ff. (Die Darstellung ist durch die neuere Gesetz-
gebung teilweise überholt.) Vgl. ferner v. Cleric, JZ 9 169 ff. 
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Die in Art. 169 des schweizerischen Entwurfes vorgesehene 
Ordnung liegt also auf einer Linie, der namentlich die neuere 
Gesetzgebung - wenn auch nicht durchgängig - folgt: 

Hervorhebung verdient noch die Besonderheit, dass die 
grosse Mehrzahl der Gesetze, entgegen den Grundsätzen gesetz, 
geberischer 'J.Technik, von einer deutlichen Umschreibung des 
'fätbestandes absieht. Was unter widernatürlicher Unzucht 
verstanden werden soll, wird nicht gesagt. Mittermaier (Be-
handlung wichtiger Fragen 105) meint dazu, die Gesetzgeber 
wollten nicht klar sagen, was strafbar sei, ccteils ausdrücklich 
aus Prüderie und Dezenz, teils wohl auch, weil sie selbst nicht 
ganz klar sind, was eigentlich strafwert ist und diese Fest-
stellung den Richtern überlassen wollem. In ihrem ersten Teil 
stellt diese Begründung dem. Gesetzgeber ein merkwürdiges 
Zeugnis aus. Einen prüden Strafgesetzgeber darf sich der Staat 
nicht wünschen. Der zweite, von Mittermaier angeführte .Grund 
weist dagegen zutreffend auf die Tatsache hin, dass der Gesetz-
geber über die Strafwürdigkeit bestimmter Handlungen nicht 
ins klare kommen konnte. Deshalb verschanzt er sich hinter 
den den Einzelfall beurteilenden Richter und öf:fnet damit der 
Willkür und der Unsicherheit ein breites Tor 1). In allen Dingen 
und vielleicht in besonders starkem Masse auf dem Gebiet der 
Delikte gegen das Geschlechtsleben muss aber gelten, dass 
der zur Gesetzgebung Berufene das Menschenmögliche tut, um 
die Tatsachen, zu denen ein Gesetz Stellung nehmen muss, 
zu erforschen und zu erkennen. 

III. 
Deshalb ist, vor jeder abschliessenden juristischen und ge-

setzgeberischen Betrachtung, der Versuch zu unternehmen, 
über Wesen und Auswirkung der Homosexualität ins klare zu 
kommen; Das ist deshalb besonders schwierig, weil der Homo-

1). :Öass z. B. § 175 des deutschen StGB das «Gegenteil einer befrie-
digenden Tatbestandsbildung» ist, hat Nagler, Gerichtssaal 82 27 ff., vor-
züglich nachgewiesen. 

4 



42 Ernst .Hafter. 

sexuelle .selbst, vielleicht ganz besonders in der .Schweiz, nicht 
leicht dazu zu hringeuist, · dem: ausserhalb seines Kreises Stehen· 
den Rede und Antwort z.u stehen. Die Furcht vorgeseUschäft-
licher Ächtung ~und.vor dem Strafrichter legt ihm die stäilste. 
Zurückhi1,ltung auf, zwingt ihn häufig geradezu zur Heuchelh. 
B.ei der Seltenhei.t der Fälle, die zur ge:i:ichtliche11 BeU:rteihmg 
gefangen, ist auch der Richter selten i.n der Lage, die Horno,.;; 
sexualität in ihren tiefsten Gründen aufzudecken. Im übrigen 
hat der Richter das geltende Gesetz anzuwenden, .und seine 
Urteilsbegründung beschränkt sich regelmässig auf juristische 
Betrachtungen. Gewisse Aufklärungen kann der Gesetzgeber, 
der eine Neuordnung zu erwägen hat, dagegen aus .der medi-
zinischen Literatur gewinnen. 

Drei Literaturgattungen pflegen sich mit dern Problem der 
Homosexualität, jede in ihrer besondern Art, auseinanderzu: 
setzen: die juris.tische, die Illedizinieche und .-':-- wie ich sie nennen 
möchte - die Literatur der beteiligten Kreise, 

1. Die j,µristische Literatur ist, wenigstens vom get,etz-
gebungspolitischen: Standpunkt äus gesehen, nicht sehr.ergiebig .. 
In den Gesetzesm:aterialien und -beratungen. der verschiedenen 
Länder finden sich fast überall die gleichen Argumente für und 
wider eine BestPafung des homosexUEpllen Verkehrs, · Auf die Ver-
handlungen des Nationalrates habe ich bereits hingewiesen. 
Die Begründung zum ersten schwei:zerisch.en Vorentwurf Stooss, 
der den <<mit einem Menschen in widernatürlicher W eise)) vofä . . 

zogenen Beischlaf unter Strafe stellen wollte (Art. 115), l'lieht 
den Zweck der Bestrafung darin, ein weit.eres Umsichgreifen 
des Lasters. zu verhindern und einer Propaganda für die Päde-
rastie entgege~zutreten (196). In den weitem Entwurfs-
beratungen wurden diese Argumente wiederho.lt: i,ozialEi Gefahr, 
Rücksicht auf .das moralische Empfinden des Volkes. Auch von 
dei; Pflicht des. Anormalen, seinen Trieb zu .beherrschen, sprach 
rnan (Verhandlungen der IL Expw:t.enkomp:1ission .J 176 ff,). 
Auf· dßr andern Seite wurde .be.tont~ q.asS, die Homosexualität 
in einer körperlichen Abno~mität zu .wurzeln sc.heiue. Uild rni15ht, 
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ohne weiteres auf eine sittliche Minderwertigkeit schliessen fasSep 
(Lang, a. a. 0, 180; ,auch Calallle U:nd Lachenal 181 t) .. In den. 
ErläuterungeJ1<;1mm VEJ9.©8 schriehZürcher (225 t): <cErnst-
hafte Forscl:rn.ngen haben ergeben, .dass es nun einmal Leute 
gibt, di.e von/Personen· des andern·· Geschlechts sic.h. ebenso sehr 
apgestössen, als zu solchtin gleichen Ge.schleclits sich hingezogen 
fühlen; .Leute,· an· denen sonst keine geistigen Defekte nachweis-
bar sind~. Gewiss dürfen wir von ilmen zum mindesten die gleiche 
Zurückhaltung und Selbstzucht. verfangen,. wie von den B.ersonen 
p:1it gesunder Veranlagung. Aber wie wir bei den Ietztern nicht 
jede Überschreitung der durch. die Gebote der Sittlichkeit ge-
zogeneH Schrank'en unt.er Strafe stellen, so sollten wir es .auch 
nicht geg1mi;ibei diesen Stiefkindern der Natur tun. Werden 
Fehltritte sefüstverantwort.licher Erwachsener mit · .selbstver-
antwortlichen Erwachsenen unter Anwendung der grössten Sorg-
falt der. Beohachtullg Dritter entzogen, so ist es kein Gewinn, 
sie .durch .Auflspähen erm:itt.elt und ans Tageslicht gezogen .zu 
haben. Wir ersparen. dadurch den Strafverfolgungsbehörden, 
da,s.s siff damit zu schaffen .haben; wir entziehen dem etpresBe-
.rischen Spitzeltum niedrig gesinnter Dritter die Nahrung.)) 

. So geht, wo immer man in die juristische Literatur und die 
Materialien des. Gesetzgebers hinei~sieht -.in der Schweiz· und 
anderswo ~. der .Kampf.· der· Meinungen über die Strafwürdig-
keit der Homosexualität hin und her 1;. Bei diesem Zwiespalt 

1) Vgl. die Begrii:r.tdung Z.1Jffi deutschen Entwurf 1927, der bekanntlich 
im §296 a_n der U_nzucht zwischen Männern, auch wenn qualifizierende 
M:oi;ne:µte. nrnht vor~1egen, .festhält (147 f.). Für die Aufrechterhaltung der 

· Strafbestm1mung .. smd z. B. folgende Jlll'isten .. eingetreten; Wuclwnfeld, 
Homosexualität und Strafgesetz (1901) und Goltdarnmer Archiv 49 37 ff. 
d~r allerdings . nur . gleic1lgeschlechtli<;he .. Handlungen v.on · Menschen, · di; 
mcht echt.e. Eomosexuelle sind, straf<3n will; Nagler, Gerichtssaal 8262· 
K?hllf!, eo<;l.em .96 as2 f.; 1J .• Clerio, JZ ff 173. (, der aj;Jer, nach mündli~he,; 
Mitte1Iung,he.ute die homosexuelle Handlung als scl.che nfoht mehr. für 
strafwürdig hält .. Kr1mecher, Zeitsohrift für die gesamte Strafrechtswissen-
s~haft.41587 {; diese seli:r sorgfältige. Unte,rsuchung e11detnnit .dei;n. irnmer-
hm p:r:oble:matiscli:en Satz:. «F/1,lls eine solche Vorschrift nicht bestünde 
wiirde ich B<3depken tra~en, deren Einführung (in Deutschl;3,nd) z~ 
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strafrecht spielt bei der Anwendung des § 126 eine nicht geringe 
Rolle. 1). Das ist bezeich.nend und höchst unerfreulich .. Immerhin 
bildet die. Tatsache,.· dass. stets nur . vereinzelte 1.Iomose:x:uelle 
dem. Strafrecht. zum. Op:fer · l'allen und.·da,ss · die.· Kriminaiisietüng 
vongewissen Zufälligkeiten abhä~gt, n0cH.kein durchschlagßhdes 
Argument gegen die· Strafbestimmung, ·...,... Neben die zürcherische 
Statistik, die ein kleines Land von zirka einer halben. Million 
Einwohnet befo;ifft, mögen noch einige deutsche Zi.ahlen geset;t 
werden: · 
, Bis 1920 betrug der Jahresdurchschnitt der .in Berlin wegeri: 
Homosexualität Bestraften 18, wozu ,Hirschfehl errechnete, 
dass es sich :um höchstens 0, 001 % der .. mit Wahrscheinlichkeit 
anzunehmenden V ergehen gegen den § 175 des· deufsahen St G B 
handelt. Von polizeilicher Seite der Berliner • Kri.i:ninal-
inspektor v. Treskow wurde angenommen, dass sich in Berlin 
mehr als 10(),000 Homosexuelle befinden. Die Kriminalstatistik.J 
zählt für das gßsamte Deutsche Reich für das Jahr 1925 1107, 
für 1926 1()38 Verurteilungen wegen widernatürlicher lJnzucM ~). 

2. Wenn der Strafgesetzgeber di.e medizinische Literatur 
für die Lösung der Frage, ob gleichgeschlechtliche Handlungen 
als solche stra.fbar oder nicht. strafbar sein sollen, auswerten will, 
muss er zunächst. unterscheiden: Soweit beha,uptet wird, die 
Homosexualität stelle in allen .oder in der Mehrzahl der Fälle 
einen pathologischen Zustand dar oder sie sei Aus~i~kling eines 
sonst vorhandenen psychopathischen Zustandes, löst sieb die 
Frage d~r Strafbarkeit durch die Untersuchung, ob Z11,rechnungs-
fähigkeit oder wenigstens.· verminderte .. Zurechnu~gsfähigkeit 
anzunehmen .oder auszuschliessen ist. Ist der Täter .ein Un-

1) NaCh Mitteilungen der Bezirksanwaltschaf,t Zürich die mir Herr 
J'.rof. .v. Oler~c vermittelt hat, erfolgt heute in Zürich regelriiässig nur dann 
em Emschre1ter1: von Amtes wegen, wenn eine gleichgeschlechtliche Hand-
lung an Jugendhchen verübt wird. Auch die Polizt)i .erstattet l;reüte in Zürich 
nur selten Anzeige wegen homosexuellen Verkehrs zwisehen Erwachsenen. 

• 2) .Kriminalstatistik für das Jahr rn26; Statistik des Deutschen Reichet>. 
347 .38. Vgl. ferner Kroriecker, a. a. 0. 583; v; Treslww, Von Fürsten und. 
andern Sterb.lichen 110. 
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zurechnun$sfähiger in dem. Sinnf:l, dass er «nicht :fähig .ist, cfäs 
Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss. (trotz) seiner Ein-
sicht in das Unrecht der Tat zu h~ndelm. ( eidgenössischer Ent-
wurf .Art. ·10), .so is;t er nicht strafbar. Allein die früher, nament-
.Hch. von. Kraff.t~Ebing; vertretene Anschauung, dass der echte 
Homosexuelle als eih pathologischer Degenerierter zu gelten 
hat, ist heute so sehr wankend geworden, dass s.ie für den Juristen 
fast ;bedeutungslos geworden ist. Die medizinische oder. besser 
gesagt die naturwissenschaftliche Forschung kann ihm aber auf 
andere Weise zu Hilfe kommen - durch ihre Untersuchungen 
.über das Vorhandensein, di(\ Entstehung und das. Auswirken 
des homose:x;i.iellen Geschlechtstriebes. Wenn der Gesetzgeber 
sich diese Erkenntnisse z,unutze macht, so tut er es in gleicher 
Weise, wie der. Richter im Einzelfall .den Sachverständigen 
heranzieht. Aber wie der Richter dem Sachverständigen-
gutachten gegenüber frei bleiben muss, so. muss auch hier der 
Gesetzgeber selbst · die letzte Lösung. finden. Die .ihm von der 
Naturwissenschaft vermittelten Erkenntnisse werden immer nur 
einen Teil der Unterlägen bilden, die ihn schliesslich zu einer 
gesetzgeberischen.· Lösung führen, 
· . Die in dermedizinisch()n Literaturgeäusser,ten Anschauungen 
i.iber die Homosexualität sind. häufig, namentlich· auch von 

.. Jufisten, zusammengestellt worden 1). Eine solche Zusammen-
steIJung wiederhole ich hier nicht, namentlich deshalb nicht, 
weil für die gesetzgeberische Lösung alle. bloss.en Vermutungen 
und Hypothesen, die in reichem Masse aufgei!tellt werden, 
völlig wertlos sind. Der Gesetzgeber kann sich nur aul' siehere 
und wenn .das zu sagen erlaubt ist - allgemein anerkannte 

. For~chu,ngsergebnisse stützen. Sie liegen, trotz aller Unsicher-
heit, die immer wieder auch im. medizinisch.en Schr.ifttum zu-. 

1) v. Cleric: JZ lfJ 1.73L und neuer Kronecker, Zeitschrift für die ge-
sa~te ~trafrechtswissenschaft 47 580 ff. Ausgezeichnet ist die literaturge-
schrchfüche Erörterung· der medizinischen Anschauungen über die Homo-
se:imal~tät, die Ladam.ejn den :Archives d'Anthropologie Criminelle 28 827 ff. 
gegeben hati da.zu die Abhandlung des gleichen Autors (eodem 29 262 ff.).: 
Homosexualite. originair:e et homosexualite acquise. 
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Linie als medizinisches Schrifttum>.zu würdigen. Allein die, 
namentlich .auch für unsere .schweizerischen Verhältnisse, 
manchmal fast unerträgliche propagandistische Tendenz hat, 

· wie. ich glaube, bElwirkt, dass die deutschen gesetzgebt1rischen 
Kreise erst recht stutzig geworden siiid und in der Homosexuali-
tät Gefahren erblicken, die man früher nicht gesehen hat. 
Ganz besonders muss .. sich.aber die Kritik gegen.eine Literatur-
gattung wenden, die sich nicht mit der aufklärenden I>ar-
stellung der tatsächlichen Verhältnisse begnügt, sondern 
teilweise Pläne gestaltet und Forderungen aufstellt; deren 
Erfüllung von Staat .und Gesellschaft .unmöglich .. gebilligt 
werden kann: 

Schon in den 60er Jahren des. letzten. Jahrhunderts hat 
der Deutsche Ulrichs, selbst ein .Homosexueller, zunächst unter 
dem Pseudonym Numa Numantius, ein.e Reihe von Schriften 
über d.ie gleichgeschlechtliche Liebe veröffentfüiht, sie als ein 
Zeichen von besonders hoher. und edler Kultur gepriesen und. ihre 
staatliche Anerkennung geforderL Immer wieder haben seitdem 
die beteiligten Kreise gelfamd gemacht, da es sich um einen na-
türli.chen Trieb handle, müsse ßei.ne Betätigung als unanstössig 
gelten. Homosexuelle ha beh sich - sovi.el .ich weiss, namentlich 
in deutschen Städten in Vereinen zusammengeschlossen und 
besondere Zeitschriften von zweifelhaftem Wert begründet, 
um.für ihre Sache Propaganda zu machen. Man kaph dieses 
Gebaren zu verstehen versuchen. Es handelt sich um Menschen, 
die durch die Gesellschaft - und durch da.s. Strafgesetz in eine 
Art Abwehr$teilung gedrängt worden, von der Ung1orechtigkeit 
der gesellschaftlichen Ächtung und der strafrechtlichenVerfol-
gung überzeugt sind. Aber dies.e .Kreise verkermen völlig die 

· Wirkung ihres Hervortretens und: ihrer. propagandistischen 
Tätigkeit. Sie erzeugen durch ihr· öffentliches Hervortreten 
.bei weit~n Kreisen .der normalgeschlechtlich!=).n Menschtm Ab-
scheu und nicht Mitgefühl. .Auch die Gefahr, dass namentlich 
junge, haltlose, schwärmerisch veranlagte· Menschen durch· diese 
verführerische Aufklärung Schaden leiden können, ist· nicht von 
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der .Hand zu weisen 1):· Nje $ollten die. beteiligten Kreise ver-
gessen, dass auch für sie. der. durchaus nicht heuchlerische .Satz 
gilt: Das. G(:)schlechtsl(:)ben d.es einzelnen Menschen · ist seine 
privafü:i A11gelegenheit .... Er s.o.11 mit ihr nicht andere und die Öffent-. . . 
lichkeit behelligen. Da,s gebietet auch eine elementare L.ebens-
klug~eit. 

IV. 

. Auf eigenartige Weise bin ich in. den Besitz EJines ziemlich 
umfangreichen Tatsachenmaterials über die Homosexualität 
in der Schweiz gekommen. Unter dem Eindruck der .national-
rät'lichen Beratung des Art. 169 des schweizerisc;h.en Straf-
gesetzentwurfes hat ein. Kreis von ((Beteiligtem meine Meinungs-
äussElrung .. erbeten. Ich habe zunäcl;tst den Wunsch nach weiterer 
tat:sächlicher · Aufklärung in den Vordergrund gestellt .. 

An eine grössere Z.ahl von Homosexuellen. sind ohne meine 
Mitwirkung -;- ;Fragebogen versandt worden, Die Antworten 
gingen, ohn.e. dass die Antwortenden ihren Namen zu ne1men 
hatten, an mich 2). 8.6 Äusserungen aus allen La,ndesteilen sind 
eingegangen: Im. Anschluss an die Fragebogen stelle foh .die 
mir zur Verfügung stehenden Daten, soweit sie. zur Abklärung 
der ta~sächlichen Verhältnisse dienen und für die gesetzgebe-
rische Ordnung von Bedeutung sein können, zusarnmefü Voraus 
bemerke ich, da~s verst.ändlicherweise die Einstellung der .Ant-
worteride:n zu einzelnen Fragen stark subjektiv gefärbt .ist. 
Diese subjekti;.ren Urteile haben für den Gesetzgeber nur einen 
be~rehzten Wert.. Jedenfalls muss er· ihnen mit einiger 

1) Darauf hat gut der Psychiate~ H .. W. Maier, ZSt R 22 312; hinge• 
wiesen. , 

2) Jeder Antwort liegt, zur Durchführung einer allfälligen Kontrolle; 
ein den Namen enthaltender verschloss11ner Umschlag beL Ich bin befugt, 
Umschläge zu.öffnen, habe dazu.aber keine Veranlassung. Nur Antworten, 
nicht Nameniriteressieren:. Disfo:etion ist in.diesem Falle .Selbstverständ-
lichkeit.: Dafür, dass die Beantwortung der Fragebogen ohne Beeinflussung 
von irgendwelcher Seite erfolgt ist, glaube .ich mi<Jh einsetzen, zu können. 
Sicher stellt qie ZahLderer, die auf .die Anfrage geantwortet haben, p.ur 
einen sehr kleinen Bruchteil der.in der Schweiz leb.enden Homose:x;uellen dar. 
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Skepsis gegenübertreten. Beachtliches ist aus der Enquete noch 
genug herauszulesen. 

Alle Altersstufen zwischen 22 und 60 Jahren sind vertreten. 
Die Befragten gehören nach ihren Angaben folgenden Berufen 
an: 
5 Ärzte und Apotheker; 
4 Juristen; 
1 teformierter Geistlicher; 
4 Musiker; 
2 Schriftsteller und. Kunstgelehrte; 
4 Maler und Architekten; 
7 Lehrer; 
2 Universitätsstudenten; 

12 Fabrikanten und Kaufleute; 
19 kaufmännische und andere Angestellte; 
9 Handwerker; 
3 Buchdrucker und Schriftsetzer; 
5 Hoteliers und Angestellte im Wirtschaftsgewerbe; 
7 Post- und Bahnbeamte und -angestellte; 
1 Privatier; 
1 Frau (Angestellte). 

Aus den. Fragen und Antworten hebe ich. heraus, was mir 
wichtig scheint. In der Hauptsache kann es sich dab.ei nur um 
zahlenmässige Zusammenstellungen handeln. 1). 

1. Auf die Frage, ob die Neigung ausschliesslich dem eigenen 
Geschlecht gilt oder ob auch Neigungsrichtung zum .andern 
Geschlecht besteht, lauten die Antworten: In 60 Fällen sexuelle 
Neigung nur zum eigenen Geschlecht, Unmöglichkeit jedes hetero-
sexuellen Verkehrs. Häufig wird betont, dass freundschaftliche, 
geistig~ Beziehungen zum andern Geschlecht bestehen, da.ss sie 
aber nie erotischen Charakter annehmen können (vgl. auch 
Förel, Die sexuelle Frage 247). 

1) Zwei ausführliche psychiatrische Gutachten in Strafuntersuchungen· 
gegen Homosexli!Jlle bei Ladame: :Archives d':A.nthropologie Griminelle 
29.270 ff. 
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In 25 Fällen gehen die Antworten dahin, dass eine Neigungs-
richtung auch zum andern Qeschlecht vorhanden ist, dass. aber 
die Neigung zum eigenen Geschlecht überwiegt und als wesens: 
gemäss betrachtet .wird (Bisexualität). 

Die andere Form der Bisexualität: überwiegende Neigung 
zum andern Geschlecht, wird nur in einer Antwort erwähnt. 

2, Die zweite Frage führt bereits in das Gebiet d.er sub-
jektiven Urteile hinüber. Sie lautet, ob die homosexuelle Nei~ 
gung für angeboren oder für erworben gehalten wird. 80 Ant-
worten erklären, dass es sich um eine Naturanlage handelt. 
In 6 Fällen wird die Frage offen gelassen oder es wird - jedoch 
ohne deutliche und plausible Erklärung - angenommen, die 
Homosexualität sei erworben. 

Häufig werden, um die Tatsache der Naturanlage zu be-
kräftigen, symptomatische Daten schon aus der frühen Kind-
heit erzählt. Häufig wird auch hervorgehoben, dass nicht etwa 
Verführung eine Rolle gespielt hat. Bemerkenswert sind mehr-
fache Hinweise darauf, dass die homosexuelle Anlage erst in 
spätem Jahren - mit 29, mit 21 Jahren, nach Eintritt der 
Pubertät - zum Bewusstsein gekommen ist. 

Man wird diesen Antworten deshalb eine. gewisse Skepsis 
entgegenbringen müssen, weil die meisten Menschen kaum in 
der Lage sind, hier über Vermutungen hinauszukommen und 
überhaupt Naturanlage und Erworbenes kaum eindeutig aus-
einandergehalten werden · können. Auf der andern Seite wird 
die These von einer häufig vorhandenen Naturanlage durch die 
naturwissenschaftliche Forschung gestützt. 

3. Subjektiv betont sind zum grossen .Teil auch die Ant-
worten auf die dritte Frage: <cFühlen Sie sich durch Ihre Homo-
sexualität benachteiligt, unglücklich oder minderwertig ?ll 

Das Sichglücklich- oder unglücklichfühlen einer grössern 
Menschengruppe lässt sich nicht zahlenmässig zusammenstellen 1). 

1} In einer :Antwort, die ein 60jähriger :Arzt geschrieben hat, steht: 
«Für mich ist meine homosexuelle Veranlagung ein Unglück. Es gibt aber 
viele. gleichgeschlechtlich Empfindende, die sich nicht anders wünschen.» 
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28 Antwortende erklären, dass sie sich durch ihre Homo~ 
sexualität bena;chteil,igt • fühlen; dass · sie gesellschaftlich· und in. 
ihrem beruflichen Weiterkommen gehemmt sind und .. dass sie 
:haJirientiich in ständiger Angst vor einem Konfli:kt mit dem 

· Strafgesetz leben. 
· In 16 Fällen werden Depressionszustände und Minderwertjg-

keitskomplexe erwähnt: innere Haltlosigkeit, Fehle:o, des Selbst-
Iiewusstseins und daraus resultierende Schwäche im Lebertl:'l• 
kampf; A.uf d~n Zusammenhang mit derhomosexuellen Anlage 
wird dabei immer wieder hingewiesen. Vielfach wird betont, 
dass der· Homosexuelle, infolge der Einstellung· der Gesellschaft 
und. des Strafgesetzgebers ihm gegenüber, gezwungen ist, eine 
Maske zu tragen, ein Doppelleben zu führen. Darunter leidet 
selbstverständlich der Charakter (vgl. auch die Feststellung bei 
Bleuler: Psychiatrie, 2. Auflage 436). 

4. Zu. der weitern Frage, ob ärztliche Behandlung gesucht 
wurde und welchen Erfolg sie hatte, sind folgende )\1itteI11:mgen 
beachtenswert: In 33 Antworten .wird über ärztlicl:tEJ, zum Teil 
psychoanalytische Behandlung .berichtet, .während andere Be-
fragte jede .ärztliche Einwirkung als von vornh.erein aussichts-
los ablehnen, mehrfach mit dem Hinweis .darauf, dass sie nicht 
krank seien. 

30 .Antwortende erklären, dass . bei ihnen.· jede ärztliche 
Behandlung völlig wirkungslos geblieben sei. Nur in drei Fällen 
wird eine gewisse Umstellung insofern. gemeldet, als hetero-
sexueller Verkehr ermöglicht wurde, ohne dass aber das über-
wiegen der gleichgeschlechtlichen Neigung verschwand. 

5. Von den Antwortenden sind 78 unverheiratet. Sie be-
gleiten diese Feststellung mit dem Hinweis .da,rauf.; dass eine 
«Heilung)) der Homosexualität durch die Ehe unmöglich sei, 
dass die .Heirat eines Homosexuellen gegenüber dem. Ehepartner 
umnoralisch, eine Lüge, ein Betrug sei, dass .öfters solche Ehen 
nur geschlossen werden, um nach aussen den Schein normal.er 
Veranlagung zu erwecken. 
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8 Antwortende sind verheiratet. Es handelt sich in der 
Hauptsache um Bisexuelle.· In.3 Fttllen wird. von einer I(a;mel'ad:-
• schaftsehe gesprochen:··. 

6. Als objektive. naten sirid die Antworten zur 6. Frage: 
Schwierigkeiten mit der F1tmilie, im Beruf, mit Erpressern ? · 
zu. werten. 

In 14 Fällen. wird von Schwierigkeiten mit der Familie,. 
in 17 Fällen von solchen im Beruf (Stellenverlust, Aufgeben 
eines .Lebe11splanes) berichtet. 

Erpressungen und Erpressungsversuche melden, zuin Teil 
mit. genauem Angaben, 27 Antwortende. 

7, I)ie Antworten auf zwei weitere Fragen, durch welche zu 
einer )\1einungE1äussei:'ung über. die Homosexualität als Phäno-
men. und über die Wirkungen ei11er B~strafung aufgeforde:rt. 
wurde, lassen sich wiederum nicht. zahlenmässig erfassen. Die 
Antworten enthalten hier neben. feinen u11:d tiefen Bemerkungerr 
vielfach. Naives. und Banales'. .Wohl durchgängig wird, was hier 
ohne weiteres. verständlich. ist, der Bestrafung der Hom.osexuali-
tät als .solcher jeder Sinn und jede Wirkung abgesprochen. 

Ich glaube es verantworten zu können, aus.meinemMatetial 
noch einige wenige Äusserungen .im Wortlaut wieder~ugeben: 

tcNatürlfoh kann. die Angst vor Bestrafung eins.chüchtern 
oder wenigstens nervöse Zustände hervorrufen, die eine. ge-
schlechtliche. Betätigung hindern ... •, Durch die Bestrafung 
lässt sich die Homosexualität nicht au.Brotten. Sie kann höchs.tens 
erreichen; dass·. sich die Betroffenen in ständigem Gewissens-
konflikt befinden.J) --'- ,,Möglicherweise mag es durch solche 
.Mittel (Bestrafung) gelegenHich, wenn. auch W()hl viel.seltener, 
als man gewöhnlich· glaubt,· gelingen, einen Homo.se:ip1ellen 2,um 
unfreiwilligen. Yerzich.t auf seine .Triebsll:etätigung zu ver-
anfassen; .die Folgen davon pflegt dann der Nervenarzt zu. be-
handeln. Damit soll selbstverständlich kein Urteil über eine 
wirklich. freiwillige Askese· gefällt werden.)) «W en.n ma.n mich 
bestrafen würde, würde ich es dort !:linreihen, wo alle Gewalts7 
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akte hingehören;.innerlichwürdeich die Bestrafung .nicht an-
nehmen,mich auch niemals verteidigen. Zu bestrafen bleibt nur, 

. was. auch ·im. normalen Leben· als unzulässig behandelt wird. )1 

~· «Ein Schutz durch das Gesetz ist nur da nötig, wo es sich 
um Jugendliche, Abhängige, Urteilsunfähige usw. handelt. Hier 
würde eine analoge Anwendung der·für heterosexuellen Verkehr 
geltenden Bestimmungen jedoch vollkommen genügen.1) 

V. 
A.n den Anfang der weitern gesetzgeberischen Betrachtung 

muss ich die Forderung stellen: Der Gesetzgeber von heute 
soll die homosexuelle Betätigung als solche nicht unter Strafe 
stellen. 

Die Begründung dieses Postulates ergibt sich aus den vor-
angehenden Untersuchungen und Feststellungen. Diese An-
schauung ist aber noch durch juristisch-gesetzgeberische Bes 
trachtungen ~U stützen. · .. Bei ihnen wird. man besonders im Auge 
behalten müssen, dass bei der Arbeit dei'i Strafgesetzgebers 
weder moralische·.· Entrüstung noch · Pathos ·irgendwelcher·· Art 
den Ausschlag geben können. Die nü.chterne Betrachtung der 
Lebenstatsachen und das Suchen nach der Erkenntnis ihrer 
Wirkungen auf Staat und Gesellschaft sind allein bestimmend 
fü:r die Lösung der Frage, ob ein menschliches Verhalten mit 
Strafe bedroht werden soll oder nicht. Bei den in das geschlecht-
liche Gebiet hineinreichenden menschlichen Handlungen ist 
diese Aufgabe mit besondern Schwierigkeiten. verknüpft ~. des-
halb, weilhier die. Anschauungen des Volkes, auf die der Gesetz .. 
geber selbstverständlich Rücksicht zu nehmen hat, ausserordent-
lich weit auseinandergehen. Um so grösser ist aber auch die 
Pflicht, da,. wo im Volke herrschende Anschauungen auf eine 
mangelhafte Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse zurück-
zuführen sind, für Aufklärung zu sorgen. Sie darf beim Problem 
der Homosexualität freilich nicht in der fast marktschreierischen 
Art geschehen, wie sie vielfach in der Literatur der beteiligten 
Kreise üblich geworden ist. 

' ,' ', ,, 
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Notwendig •• ist zunäcJisfdie ... ·Untersuchungtob eine Straf-
hestimmunggegen. 4ie homose2Cu.eUe. Betätigung als solc.he .sich 

. in den. R~hillen der l::ieutigep Or~nung der Delikte .• gegexi aas 
GeschfecMslebenijberhaupt einordnen lässL ·. Ich führe diese 
Prüfung am. Beispiel des sc.hreizerischen.·gtrafgeset,zentwurfe~, 
um. deßßenGestaltung esHich.•hiet nalllentlichhandelt, durch, Ixn5. Abschnitt des.Besondern Teils (Art.l62 ff.) treten sehr 
Heutlich diE\.G.edanlrnngängHhervor, die den Gesetzgeber bei 
der 11nischrßfüu11g der Delikte gegen das Geschlechtsleben ges 
leifot haben: Er geht davon a,us, dass das Geschlechtsleben 
eill.e. ptorsönliche Angelegenl::ieit deH einzelnen Mensche11, seine 
vieII.eicht. intimste Geheimsphäl'.'e ·ist.•• fo sie soll der .Staactnicht 
hineinregieren. E.r. darf·· und muss erst. ei11greifen, wem.r sich 
die Sexualität in ··bestimmter gefährlicher Weise auszuwirken 
trachtet, . 

Da,sist Brstens. ~er Fall,wenn ei11 .Menscn die geschlecht-
liche J?r:eiheil eines ander~ y~rletzt oder gefährdet .. Es geschieht 
entweder di),durch, dass der Täter Gewalt,· Drohung oderauch 
föst anwendetund auf cliese Weise das Opfer seiner.Sexualität 

·· missbrauqhtüder•sich gefügig.gemacht ·hat. Dazu kommen die 
artdernJfälle, in denen der Täter $ich an eine Person heranmacht 
die infolge ihrer Unerfahrenheit, ihres Geistes- und Entwick~ 
Iungszustandes. oder auch ihrer abhängigen Stellung nicht in 
dßr Lage ist,. einem s.exuellen Angriff den. angemessenen Wider.-
sta11d • entgegenzusetzen. Es handelt .sich bei dieser .zweiten 
Gruppe~mJ\fenschen, die das. Bewusstsein ihrer ges~hlechtlichen 
ccFreipeit 15· nicht oder nicht in. yofü,m Umfang besitzen und dfo 
daher, unter JJ msfänden entgegen ihrem. eigenen Willen, .. · des 
rechtlichen ~chutzes bedürfen. Zum ersten Teil dieser Doppel-
gwppe;g$hören im schweizerischen .. Entwurf die· ·Tatbestände· 
der Notzucht 1111d. der. Nötigung zu ei11el' unzüchtigen Handlung 
(162, }63} .. Es sind gewaltsame Einbrüche.· in das Geschlechts-
lyben •. eines andem Menschen.•.·.Auch die.·Kuppßleidelikte<tan-
gieren . zum. Teil die geschle~htliche Frefüeit .•. Sie sind aber 
gesondert zu betrachten .•.• c--" Es ist· ein .. Wahrzeiohen neuerer. 

5 
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machen, weil sie wissen, dass nicht jedes Op:fer ihrer erpresse-
rischen Tätigkeit der eigenen Gefahr trotzt und den Mut zur 
Erstattung einer Strafanzeige .aufbringt. 

Zum Abschluss dieser Betrachtungen· ist nöch .·darau:f auf-
merksam zu machen, dass das schweizerische Militärstrafgesetz 
von 1927 in Art. 17 5 Ziff. 1 dazu gelangt,. diegleichgeschlechtliche 
unzüchtige Hand1ung schlechthin .unter Stra:fe zu stelltln ( Ge-
fängnis .und in leichten Fällen disziplina;rische Bestrafung}. 
Der Entwurf des Bundesrates hatte das nicht vorgesehen. 
Erst der Ständerat fügte die Bestimmung eiti(Steuogr. Bulletin 
192lr491 f.; 1922'. 178). Aber die.Se militärrechtlicheLösung hat 
für das bürgerliche Strafrecht keirte präjudizielle oder. gar 
bindende Bedeutung. Beim Militärstrafrecht war zu prüfen, 
ob es eine. Forderung der militärischen. Ordnung ist, wider0 

natürliche Unzucht unter Militärpers.onen schletihthin uilttlr 
Strafe zu stellen. Für das soldatische Leben, das sich in einer 
steten Genieinschaft zahlreicher Männer. abspielt, mag die 
rechtliche Nichtbeachtung homosexueller Handlungen eine·. gec 
wisse Gefahr bedeuten. Wenn zwei im Militärdienst befindliche 
Personen miteinander Unzucht treiben, so berührt das .auch die 
Interessen der Disziplin; Darin liegt eine gewisse Rechtfertigung 
der militärrechtlichen Sonderlösung .. Für das bürgerliche Leben 
und die Verhältnisse de.s bürgerlichen Strafrechts lässt sich 
dagegen eine entsprechende Überlegung nicht anstellen. 

VII. 

Noch in einer andern Hinsicht ist es notwendig, die. Gesamte 
heit der vom schweizerischen ElntwurLgeformten Delikte gegen 
das Geschlechtsleben zu überblicken. Nicht allein d.er Art. 169 
trifft die gleichgeschlechtliche unzüchtige Handlung. Homo-
sexuelle 1Betij,tigung kommt überdies strafrechtlich unter fol-
genden Titeln in Betracht: 

bei Nötigung zu einer unzüchtigen Handlung nach Art.168; 
bei Schändung nach Art, 164 Ziff. 2; 
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bei Unzucht mit oder vor Kindern unter 16 Jahren nach 
Art. 166 Ziff. 2; 

bei Unzucht mit unmündigen Pflegebefohlenen von mehr 
als 16 Jahren nach Art. 16 7 Ziff. 2 ; 

bei Unzucht mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Be-
schuldigten nach Art. 168 Ziff 2. 

Alle diese Tatbestände sind so .gefasst, dass ihnen auch die 
gleichgeschlechtliche Betätigung unterfällt. Genau gleich ver-
hält es sich.mit der öffentlichen unzüchtigen Handlung (Art. 178) 
und dem öffen~lichen H.ervortreten der Prostitution (Art. 17.9bis 
und ff.) Usw. Uberall hier spricht der Entwurf von Unzucht all-
gemein. Er tut es auch bei den Kuppeleibestimmungen der 
Art. 178-175: 

Dazu kommt nun mit drei Spezialtatbeständen der Art. 169, 
dem jetzt endlich noch eine besondere Untersuchung g(:\widmet 
werden muss. 

1. Kriminalpolitisch im Vordergrund steht die Bestimmung, 
wonach die mündige Person, die mit einer uhmi:i:ndigen Person 
desselben Geschlechts im Alter von mehr als sechzehn Jahren 
eine unzüchtige Handlung vornimmt, mit Gefängnis nicht unter 
einem Monat zu bestrafen ist 1). Nicht die homosexuelle Be-
tätigung an sich ist also entscheidend. Den Ausschlag gibt der 
Gedanke, den jungen Menschen vor. Verführung und Verderb 
zu _schiHzen. Art. 169 Ziff. 1 setzt, mit der Beschränkung auf 
gleichgeschlechtliche Handlungen, die Linie de.s Art. 166 Ziff. 2 
--'-- Unzucht mit Kindern unter 16 Jahren - fort, 

Eine Jugendschutzbestimmung gegen homosexuelle Ver-
führung ist gerechtfertigt Zu fragen bleibt nur, ob dem Ent-
wurf eine gute Lösung geglückt ist. Längst hat man erkannt 
dass die Bestimmung der Ziff. 1 zu geradezu grotesken Situ~ 
aticmen führen kann.· Ein homosexueUes Verhältnis zwischen 
eirie1n 18- und eintlm 19jährigen ist straflos. .Ein Jahr später, 

1) Die nationa!rätli?he Kommission beantragt die Hinzufügung 
der. Worte ,,oder an srnh eme solche Handlung vornehmen lässt". 



wenn·.cler ;ei11.e .. detibeicl.en Frexmde mün.d,ig,gew~rde.r{ist·,·stehen 
>die gesclllechtlich~n Beziehungen des Ältern Zfm. ,TfmgElr~. unt~r 

. dem Stti#g.eset:i .. Wi~derum ein Jah.r sp~ter 1st. neuerfü.ngs die 
Straflosigkeit.beider.errE)icht. Ein .. Gesetz, das zu ·sol?hen.Er-
gebnissen führt, stimmt nicht. Aber der'. Schluss darLmch~ .etwa 
dahin. gehen,. wie de.m N!ttionalrat beantragt wurde; ~re .'.Be-. 

· · strafung glßichgeschlechtli~her H,andlu11gerr sohl_echthm v~f" 
zusehen. Vielmehr ist eine Lösung ~U ,Suchen, d1@ unter V.er~ 
meidung. der. a.us d.El~ jetzigen Fassung sich ergi:\benden _KoP,s~~ 
quenzen .dei;i · Gedari,ken deutlicher hervorhebt; 4a~s füe •Ver-
führung junger M1:mschen zu homos·exueller ~etätrg:ung: sJraf-
bar sein soll. Das wird durch folgende l3est1mmung erreicht: 

W er eine unmü.ndige Perso11 deti gleichen Geschlechts 
im Alter von mEJhr ):l;ls. sechzehn .Jahren zur.Vornahme oder. 
zur Duldun,g unzüchtiger Handlungen verführt, wird mit 
Gefängnis nicht unter einem. Monat bestraft. 

Opier . der ;y erführung . wäre danach eine Person zwi~c~en 
16 und 20. Jahren, Die Bestimmung würde sich anschhesHen 
an den Tatb6sta11d der unzüchtigen Handlung mit l{h1dein 
unter 16 · Jahreii, jedoch mit dem VIIter'Sctüed, dass. ~i13:dern 
gegeni.'iber die gleichgeschlechtlicJ;ie · Betätig~JJg ·~ wrn .. Je?er 
andere· geschlechtliche Angriff··~ •. ohne ·weiteres. strafü~r. 1st, 
während gege1ü11J:er dem 16~20jähri.gen die:V:ed~hrung da~u-
kommen muss 1), Hat sich der Richter ,diesen Unternch1ed 
klar gemacht, so muss er auch dazugelangen; au& das Mome1:t 
der Verführung das gebührende Gewic.ht zu Jegen. Der ~e'\VfllS. 
muss erbracht sei11, dass der Jugendliche .d;er Initiative 11lld den 
Eiirwirkungen des . Täters erlegen ist. Übrigens· ve~ye~.det _der. 
Entwurf in Art: J80 Zift 3 bei der Bhitscliande eme ahnh~fe 
Formel wenn . bestimmt: Ullffiündige, die der Yerfü·hrung 
von Mündigen erlegen sind, bleib.en. straffos. _foh ~übte .~il3Se 
Stelle an, um zu zeigeh, dass der E,ichter auc,h m a,:ndern Fallen 

i) zu ver$Ieiche.n i$thier auch de:Art.17L: Verlührui:1g einer Un-
mi.\ndigen; 16+-29 .Jahre alten, zum Beischlaf. . 
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i?<~ie.L~ge_kol}lmen wird,. Zll en~scheidetlJ oh VBtfiihturig ;or- . 
:hegf oder mcht: · · ··· 

:DieFa'Ssting; die ich vorschlage,.weicht.aber.noch·in einem• . 
änder11/funkt· v:ön1 Enh:urtab .. Er nennt al.s Täter nTJr: 'eiµe 
mür:idige J.?eison.:. · Das ist zw eng, Weshalb· soll.11icht(auch ein 
i~)10lllCY$exueH~I1 Ding~n. f)rfa,hre:ner 18-, ]9jähriger:seine Ver-·· 
fllhfäil~skünste ~pielen la,:ss€)n,.löni1en . uhd/sich daihi.rch. ver-
f,ehle11,? Auf• den ZufaU der Müudigkeit abz11stelle11;i~tnieht· 
gerechtfirbig-t, ·• Au~h bei den and.er11 DeliHen gegen das .Ge~ 
schlecfüsleben wird dem Alter cl.e,S. Täters keine beson'dere Be-• 
deutung beig(}messen; .. B:at. ei- das .. achtzehnte J;ht noch nicfüt 
err~iGh;t, so gelten fü.r • ihn di@ allgemeinen Bestimmungen d:.es 
Jugend.strlJ,frtJ~hts (Art. S? .ff.) ... Ist er im Altet zwischen JS 

. 111J~ . ~o .Jahren, so g~eift das, Milde1;11ngssystem (!es Art .. · ... 79 
. · Platz'; l)iese Bestimmungen sinq yoll a u~ieichend 1). ·. 

... > ... ··•·· .. · Z11~>z.veiteri in Aft.169 aufgestellten Tactb~starid(Ziff .. 2 
Absat'z'' l) lfahe .foh wenig zu•bemerk.en. Strafbai ist.dana,ch 
wer. von einer Person gleichen• Geschlechts durch den Miss Brauch 
.ihrer Notlage od:er.ihr.er .durch ein Amts: oder Die11st~erhältrtis 
?:deI ähüli~he Weise btJgründeten. Abhängigkeit die Dtrldung 
.od~t diff '!?triah~e .11ilzüc.htiger Handlupgen efla.ngt .. · In einem 
wi,,1tern 'Sln~ Yerst~n<ien band elt es sfoh ~uckhier um eiri V er~ 
führ11ngsdeI.ikt; dasd&m Tatbestand des Art,· J 72. - Mitis):)raueh 
cler fü,tfage oder• ~bhängigkeit einer Frau - zu:r: Seite tritt. 

, Hier 1{<:m~mt wiederum der ,Gedanke zum Vorschein; dass dtlr 
!ater ~11!~11 ~tln Müis1:ira1.10'.h. eines Autoritätsverhältni.sses gegen 
eme Pe:r:son sich .vergeht, die)hre geschlechtliche Fteiheit und 
Selbstbest~lllmn.ng nieht genügend zur Geltiing )rninge11 kann. 
Dadurch 1st die Strafwürdigkeit jeden· ZweireL erhaben: 

. •. 1) ZurV ergleichung erwähne ieh rioch § 297Ziff. 4 deß deut~ch,m Ent· •·· 
.. w;1rfes von I927,.cie1; bestimmt: «Mit Gefängnis nicht unter;seclis Moliaten 

wmd"l:)estraft: .... 4;, ein Ma;nnüber achtzehn. JaFire,der>einen!Ilannlfohen· 
J'üge11~lichen unter · 18 Jahren). verlülrrt, Uih mit.ihlll JJ nzucht zu .. treiben 
01er s?c~ .. yoµ ihm IIU!' tJn.Z)Jcli!5 111i~sbrauchei1 ~U lassen.:» Man he~iföte hier 
dm . lierv~l'h()~?ng ·. ~.es Y erführungs{l;edanke11S . @d die: Aurfassu~g. dass 
a;uch schon e1n·J8 ~ahr1geT als/:Vemihre.r jn.Beh:acht'lfömrr1en kann. 



s, .. Nicht. ··.· . efofacli. ist··hingegen dieStellun~nahme zu 
dem dritten Tatbestand, den der Art. 169 enthält, .ln Ziff. 2 
A.bs .. 2 wird,,mit Gefängnis nicht unter einem iwonatbe~roht, 
wergewerbsmässiamit Personen gleichen Geschlechtsunziichtige 

... Handlungen verübt. Die Bestimmung winden Kampf gegen die 
männliche I>rostitution, naillentlichgegen·.dep mit einem derben 
vVort SOS,enannten Strichjungen aufaehmen, Er spielt im Bild 
cle.r HomOEi8xualität eine nicfü geringe RoUe. Wohl injeder 
grössern Stadt haben diese männlichen Liebesverkäufer ihre 
Rendez-vous-Orte, Zum grossen Teil rekruti~ren sie sich aus 
arbeitsscheuen, Jasterhaften Burscheni di~ sich nicht Ms.f111" 
gebQrener HoillOSexualität, sondern ·nur·.Um. des. Geldgewim1es 
willen hingeben .. Sie schrecken Häufi~ vor Erpressung, Drohung 
und andern Gewalttaten nicht zurück. Sie s,ind es, die1nanchen 
anständigen Homosexuellen in Unghick und Schande gebracht 
haben. 

Herj11.ristischen Betracht~ng fällt hier .zunächst auf, dass 
der schweizerische .. ·Entwurf in Übereinstimmung mit. der .. grossen 
Mehrheit• der. neuem 8trafre?hte davon absieht, .. die Prostitution 
der Fraü mit Strafe Zf bedrohen. &elbstverständlichliegt d~rin 
nicht jhreoffizfälle Anerkennung. oder gar ein Rech.t. darauf, 
ge"'erbsmässige Unzucht .treiben zu.· dürfen. ·· .. Verwalt11ngsrecht· 
liehe Massnahmen zur Unterdrückung und Eindämmung.· der 
weiblichen Prostitution bestehE;n • und werdep. nanIE)ntJich in 
der Schweiz in strengerund erfolgreicher Weise zur Geltung 
gebracht. Das erscheint der A11ffassung vom subeidi~ren 9ha-
r.akter deti Strafrechts gemäss. Es soll Elrst ß~nn emgrerfen, 
werin. ~ndere,.weniger.gewichtige<Massnahmen·.·-,- der ... Venyal-
tungszwangoder auch.fürsorgensche und zivilrechtliche ... M~ttel, 
z .. · R diE) Beynrmundung, ---- ni<.iht •. ausrei.chend erscheinen. 
Das nimmt der schweizerische J3}ntw11rf da11n an, wenn die 
(.veibiiche) Prostitution sich in aer .Öffentlichkeit breit ... macht. 
Wiede.rum . kommt der ge~etzgeberische LE)itgedanke der .Er-
regung öffentliclrnn Ärgernisses zum Vorschein. Von ihm aus- . 
gehend· hat der Entwurf namentlich die beiden Tatbestände 

des gewerhsmässigen . Anlock~ns zur. U nzucfü an • öffantliehen 
.. Orten.undder Belästigung· .. der·Mitbewohnereines .. Hauses.oder 
derN1tchforscbaU durch· diHGewerbsunzucht. mit .• strafe bedroht 
{Art_; l79bis und ter in der cleill Nationalrat vQdiegendenFassung).. 
Erg~nzen~.··. kommt .der Tatbesta,nd •.. der V eröffentlichuµg von 
Gelegen~e1ten. zur Unzu~ht.hinzu: (Art. J79septies}.··.••Die. FassUpg 
aner~re1 E.es~1mmungen.1st übrigens aerart,.dass sie.keineswegs 
~ur,<11~ weibhche Prostitutionim Auge• haben. Sie gelten ohne 

.Je~e ,E1nschrän~wng 11uch für den. Mann, der sich dergewerbs-
filass1gen Un~ucht hingibt: Der Entwurf stellt daher den Be: 
hörden. die1VIitt,e1 zurverfügung,. um in durchaus gleicherweise 
sowohl der Prostitution des • Weibes. wie derj enigen<des .1\1:annes 
entgegenzutreten. Es hapdeJt sich nur darnm, diese <13estim~ 
lll~ngen auch dem Manne gegenüber wirklich .zur Geltung zu 
brmgen, . · 
.: . . . Soirnuri, be~ dieser ganz kfarerL Sachlage, das Gesetz gegen-
U ber dem männlichen Pros.titu.ierten weiter gehen) einen U ntet~ 

.•. schied zwischen ,weiblicher. und .. männlicher .... Gewerbr,unzucht 
derart machen, dass diese. schlechthin für strafbar er klärtwird 9 

Es.ist möglich, .dasEi namentlich dem Mann, der ja beute di~ 
Gesetze schafft, rein gefühlsmässig die Prostitution seines Ge-
schleehtsgenossen widetwärtiger, .. gemeiner .v6rkommt•····a1s· die 
WE)ibliche Prostitution .... Aber von .. derartigen.·.Ctefiihlsregungen 
dad der. Gesetzgeber sich nicht leiten lassen. F1rjhn sollte hier 
alleinden Ausschlf1g geben <lie Antwort auf die. Frage, ob in 
de7mä~nlich~n Prostitution auch dann, wenn sie die Öffent.Zich-
kei.v meidet, eme so grosse Gefahr liegt, dass die. strafrechtliche 
\~ affo geg~n .sie bereitgestellt werden IllUSS. ·. Sehr energisch 
w1xd . das 1n der •.. Begründung .. des deuttichen< Sti;afgeset.zents 
-:mfas VOR)927 mit folgenden W orten gefordert: .<cDer männ-
lichen< Pro~tit~tion .•. muss .. mit· allen .. Mitteln entgegengetreten 
werden ... Sre 1st eine Brntstätte des Verbrechertums und deg 
Verbrechens; gerade sie fpTdert .die gleichgeschlechtliche U~zucht 
a~f s~e fallen _i11 erste~ Linie die<scbweren s.chäden. zurück: 
d.rn mit der gleichgeschlechtlichen Unzucht im Zusammenh9nge 




